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2>aê SeïirlhtQêljemi „Suifcnftift" tit V.

2ht ber tßammerfirafje in Stiegbach, fübtich in unmittet»
barer S^ä^e ber Steumünftertirche, ift feit einiger 3eü eine

Sïnftalt im Setriebe, meïdje ihr Seftetjen ber ©odj^ergtgïeit
eitteS gemeimtiifcigett Sîanneg oerbanft. ®§ ift bag unter
bent ©tfjuhe ber ©emeinnüfcigen ©efeEfchaft Steumünfter ge=

führte Sehrtinggtjeim „Suifenftift". §err Saumeifter Saur
hat bag §aug put 2lnbenfen an feine im Se^ember 1893
oerftorbene Socbter Sutfe Stabhotj'Saur ber ©efeEfdjaft ge»

fCpenft unb eg auch noch ber neuen 3t®ectbeftimmung ent»

fpredjenb umgebaut, unb eg hat biefe nun im 3lnfdbluffe an
bag bon adjt gemeinnühigen ©efettfehaften unb ©ewerbe»
bereinen ing Seben gerufene „Sehrlinggpatronat" barin eine

Shtftalt errichtet, in ber Sehrtinge, bie Weber bei ihren ©Itern,
noch bei ihren Sehrtferren ein swecîentfprecbenbeg §etm finb:n,
aufgenommen werben foEen.

Stenn bon ben fogialen Umgeftaltungen bie Stebe ift,
fagt bie ,,(freit.»3tg.", welche fidf in nnferer 3eit boEjiehen,

fähigunggnadhweifeg. • Sie ©rfahrungen, welche man mit
biefem „freien ©piet ber Gräfte" gemacht, haben bap ge»

führt, bafs man bon biefen SlnfChannngen Wieber etwag p»
rühgefommen ift. ©rünblidhe (faepfenntniffe, fRetfegeugniffe,
Sehrlinggepamen 2C. werben bon ben ©ehütfen, praftifCpe
unb moralifche Sefäpigung put ©rjtepen bon Sehrttngen
bon ben Steiftern immer häufiger geforbert, unb bie 2In»

forberungen, welche bag heutige fjanbwerf nnb ©ewerbe an
feine ®rager fteüt, weichen in bieten ©tiiefen bon ben rigo»
rofen Slnfprücpen ber 3ünfte oergangener Satjrhunberte nicht
fehr biet ab.

©ineg aber hat auCh bie neuere 3eit nicht wieber p
erweefen ober — wo eg in fümmerlicper ©eftalt noch öor»
hanben war — feftphatten oermocpt: bag patriarchalifche
familiäre Sert)ältni?, weidheg ehebern ben SJteifter mit bem

©efeEen unb Setzungen berhanb. Safür fdjeint bag 19.
3ahrt)unbert Wenig Serftänbnig mehr p haben. Ser ®e=

feEe entgieht fiCh aufjer ber Arbeit fo biet wie immer mög»

bann benft man babei pnäChft an bie ungeheure ©ntwihtung
ber ©rofeinbnftrie unb ber burch fie gefChaffenen 3uftänbe.
Sodj ftnb auCh tganbwer! nnb ©ewerbe bon ben umwären*
ben, fogiaten Sbeen ber neuern 3eü nicht unberührt geblieben,
fonbern haben ihrerfeitg in ben berfchiebenften Schiebungen
Stenberungen, pm ©uten unb pm ©cplimmen, burchgemacpt,
bie bem heutigen ©ewerbe» unb ^anbwerferftanb ein neueg

unb eigenartigeg ©epräge geben. tpatte eg lange 3ett ge»

fdhienen, atg ob mit ben pnftlerifdjen ©onberfteEnngen unb

©igentumlichfetten früherer Saprbunberte grünblich unb für
immer aufgeräumt fei, fo ftnb gerabe unfere Sage mit ihren
überaE entftehenben 3nnungen unb ©enoffenfChaften Saugen
beg SBieberauftebeng ber alten 3"nfte, wenn auch unter
neuem Stamen unb in neuen (formen. ©§ geigt ftch bieg

teilweife auch in ber 2tuffaffung ber ©teEung beg ©efeflen
unb beg Sehrtingg. ©in „aufgeflärteg" 3"talter hatte bie

feierlichen Sräucpe, mit benen man epemalg bie Stufnapme
etneg Sehrtingg in ben ©efeEenftanb ober bie Seförberung
beg ©efeüen pm SDteifter umgab, atg tomifch unb ftnnloS
über Sorb geworfen; bie fchranfentofe ©ewerbefreiheit mit
bem ©chtagwort öon bem „freien ©piet ber Gräfte" fuepte
bag ©eil in mögtiepfter fformlofigteit beg ©intrittg in einen

beliebigen Seruf unb mögtichft ungepinberter Stugübnng beg»

felben ohne bie cpitanßfe fforberung eineg eigentlichen Se»

lieh ber oaterticpen 2tuffnht beg EJÎeifterg, er fchläft unb ifjt
lieber anbergwo unb fommt nur für bie feftgefepten 2trbeitg»
ftunben in bie SBerfftatt; wag er baneben treibt unb wie|er
lebt, bag geht nach feinem" ©tanbpuntte bete ÜDteifter gar
nichtg an. Sie ©teEung beg Sehrtingg ift ebenfaflg —
pmr nicht aug benfelben ©rünben — eine anbere geworben,
früher tonnte eg ja wohl oortommen, baff ber Sehrjunge
bem SDteifter ein Sinbgmäbtpen erfepen, feine befte 3eit an
ber SSSiege beg Süngften pbringen ober mit ber SDteifterin
am SBafchsuber bag Seinen§eug augringen muffte, Sefcpaf»
tignngen, bie mit bem eigentlichen 3wecte feiner Seprseit
nur noch in einem fehr nebenhaften 3ufammenhang ftanben.
Sap tarn bann oft eine tärgliche Nahrung, eine fchtechte

Unterfunft, ja felbft fittliche ©efapren, wenn ber SDteifter
unb fein §aug nicht waren, wie fie fein foBten. (freilich
tonnte ftch ein aufgewehter Surfche, ber Sopf unb ©erg auf
bem rechten fftect hatte, burch aEe biefe llnpförnmliCpteiten
burdhfchlagen unb trofc aflem etwag Steepteg werben. SDtandper

tüchtige SDtann Oerbanft öieEeicht gerabe bem Umftanb, baff
er eine harte Sehrgeit burchgemacht unb fein 3o<h i« ber

3ugenb ertragen, bie ©nergie, ©etbftänbigteit unb ©efepih»
tichteit, bie ihm p SBoplftanb unb 2lnfefjen oerhalf. SIEein
nicht jeber tarne auf biefe Steife pm 3"I, unb unfere 3rü
geht in aflen ©ebieten barauf aug, febem, ber bie nötige,
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Das Lehrlingsheim „Luisenstist" in Zürich V.

An der Hammerstraße in Riesbach, südlich in unmittel-
barer Nähe der Neumünsterkirche, ist seit einiger Zeit eine

Anstalt im Betriebe, welche ihr Bestehen der Hochherzigkeit
eines gemeinnützigen Mannes verdankt. Es ist das unter
dem Schutze der Gemeinnützigen Gesellschaft Neumünster ge-

führte Lehrlingsheim „Luisenstift". Herr Baumeister Baur
hat das Haus zum Andenken an seine im Dezember 1893
verstorbene Tochter Luise Nabholz-Baur der Gesellschaft ge-
schenkt und es auch noch der neuen Zweckbestimmung ent-
sprechend umgebaut, und es hat diese nun im Anschlüsse an
das von acht gemeinnützigen Gesellschaften und Gewerbe-
vereinen ins Leben gerufene „Lehrlingspatronat" darin eine

Anstalt errichtet, in der Lehrlinge, die weder bei ihren Eltern,
noch bei ihren Lehrherren ein zweckentsprechendes H-im find.m,
aufgenommen werden sollen.

Wenn von den sozialen Umgestaltungen die Rede ist,
sagt die „Freit.-Ztg.", welche sich in unserer Zeit vollziehen,

fähigungsnachweises. » Die Erfahrungen, welche man mit
diesem „freien Spiel der Kräfte" gemacht, haben dazu ge-
führt, daß man von diesen Anschauungen wieder etwas zn-
rückgekommen ist. Gründliche Fachkenntnisse, Reifezeugnisse,
Lehrlingsexamen zc. werden von den Gehülfen, praktische
und moralische Befähigung zum Erziehen von Lehrlingen
von den Meistern immer häufiger gefordert, und die An-
forderungen, welche das heutige Handwerk und Gewerbe an
seine Träger stellt, weichen in vielen Stücken von den rigo-
rosen Ansprüchen der Zünfte vergangener Jahrhunderte nicht
sehr viel ab.

Eines aber hat auch die neuere Zeit nicht wieder zu
erwecken oder — wo es in kümmerlicher Gestalt noch vor-
Handen war — festzuhalten vermocht: das patriarchalische
familiäre Verhältnis, welches ehedem den Meister mit dem

Gesellen und Lehrjungen verband. Dafür scheint das 19.
Jahrhundert wenig Verständnis mehr zu haben. Der Ge-
selle entzieht sich außer der Arbeit so viel wie immer mög-

dann denkt man dabei zunächst an die ungeheure Entwicklung
der Großindustrie und der durch sie geschaffenen Zustände.
Doch find auch Handwerk und Gewerbe von den umwälzen-
den, sozialen Ideen der neuern Zeit nicht unberührt geblieben,
sondern haben ihrerseits in den verschiedensten Beziehungen
Aenderungen, zum Guten und zum Schlimmen, durchgemacht,
die dem heutigen Gewerbe- und Handwerkerstand ein neues
und eigenartiges Gepräge geben. Hatte es lange Zeit ge-
schienen, als ob mit den Künstlerischen Sonderstellungen und

Eigentümlichkeiten früherer Jahrhunderte gründlich und für
immer aufgeräumt sei, so sind gerade unsere Tage mit ihren
überall entstehenden Innungen und Genossenschaften Zeugen
des Wiederauflebens der alten Zünfte, wenn auch unter
neuem Namen und in neuen Formen. Es zeigt sich dies

teilweise auch in der Auffassung der Stellung des Gesellen
und des Lehrlings. Ein „aufgeklärtes" Zeitalter hatte die

feierlichen Bräuche, mit denen man ehemals die Aufnahme
eines Lehrlings in den Gesellenstand oder die Beförderung
des Gesellen zum Meister umgab, als komisch und sinnlos
über Bord geworfen; die schrankenlose Gewerbefreiheit mit
dem Schlagwort von dem „steien Spiel der Kräfte" suchte

das Heil in möglichster Formlosigkeit des Eintritts in einen

beliebigen Beruf und möglichst ungehinderter Ausübung des-

selben ohne die chikanöse Forderung eines eigentlichen Be-

lich der väterlichen Aufsicht des Meisters, er schläft und ißt
lieber anderswo und kommt nur für die festgesetzten Arbeits-
stunden in die Werkstatt; was er daneben treibt und wieZer
lebt, das geht nach seinem^ Standpunkte den Meister gar
nichts an. Die Stellung des Lehrlings ist ebenfalls —
zwar nicht aus denselben Gründen — eine andere geworden.
Früher konnte es ja wohl vorkommen, daß der Lehrjunge
dem Meister ein Kindsmädchen ersetzen, seine beste Zeit an
der Wiege des Jüngsten zubringen oder mit der Meisterin
am Waschzuber das Leinenzeug ausringen mußte, Beschäf-
tigungen, die mit dem eigentlichen Zwecke seiner Lehrzeit
nur noch in einem sehr nebenhaften Zusammenhang standen.
Dazu kam dann oft eine kärgliche Nahrung, eine schlechte

Unterkunst, ja selbst sittliche Gefahren, wenn der Meister
und sein Haus nicht waren, wie sie sein sollten. Freilich
konnte sich ein aufgeweckter Bursche, der Kopf und Herz auf
dem rechten Fleck hatte, durch alle diese Unzukömmlichkeiten
durchschlagen und trotz allem etwas Rechtes werden. Mancher
tüchtige Mann verdankt vielleicht gerade dem Umstand, daß
er eine harte Lehrzeit durchgemacht und sein Joch in der
Jugend ertragen, die Energie, Selbständigkeit und Geschick-

lichkeit, die ihm zu Wohlstand und Ansehen verhalf. Allein
nicht jeder käme auf diese Weise zum Ziel, und unsere Zeit
geht in allen Gebieten darauf aus, jedem, der die nötige,
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normale 33ega&ung unb ben etforberlidjen gleife bap befifct,
bie ©elegenßeit pr Au?bilbung feiner Anlagen p einem

befiimmten Serufe p bieten. SDurdE) gefefelidje Seftimmungen,
©enoffenfcßaftsftaiuten, Sehrberträge u. f. ». rnirb berlangt,
bajz ber Sehrling feine 3^ unb Sîraft auêfd^Iiefelidf) unb
intenfib auf bie ßrlernung feine? fjanbwerE? unb Seruf?
bermenbe; er »irb gefd&ii^t bor Au?beutung jeber Art unb
e? muh ifjm bie 3TrögIi(t)feit Derfdjafft »erben, fich neben
ben Arbeit?fiunben in ber SBerftait noch anbertneiiig theo»

retifch unb prattifch auëpbilben, toop bie zahlreichen Fach»,
£anbfertigEeii?= unb FartbiIbung?fCE)ulen ja ©elegenheit genug
bieten; beim bei ber beutigen Arbeitsteilung auf allen ®e»

bieten ber SrobuEtion !ann ein mehrjähriger Aufenthalt in
ein unb berfelben SßerEftatt, bie bießeicht jahrau?, jahrein
nur ein unb benfelben ©egenftanb ober Seil eine? ©egen»
ftanbe? Iprfteßt, ni(f)t genügenb erachtet »erben für bie be=

xufïidEje Au?bilbung beë Sehrling?; er muh bie ganze Sranche
lennen lernen unb fich auch fonftige Senntniffe aßer Art
aneignen fönnen.

Son aßen biefen ®efiebt?punEtett aus oerfteht man leidjt,
bafe bie früher übliche, au?fc[jliehli<he Serforgung be? Sehr»

ling? in ber SEBerfftatt unb Familie be? ßßeifter? nicht mehr
möglich ift. Anberfeit? »irb e? aber bodj p aßen 3eiteu
»ahr bleiben, bah für ba? leibliche unb geiftige SBohl be?

Sehrling?, für bie Semahrung belfelben bor Abwegen ba?

befte, ja faft unentbehrliche Siittel ber Anichlufj an ein ge»

orbnete?, freunbliche? Familtenleben ift. 2Ber baher feinen
©ohn über bie Sehrzeit nicht unter bem eigenen Sache be*

halten fann, »irb immer noch mit Sorliebe barauf fefjen,
ihn in ber Familie be? ïlieifter? felber unterpbringen, »enn
biefer bie nötige ®e»äljr für bie richtige Sepanblung be?

Sehrling? bietet; unb ift biefer 2Beg au? bem einen ober

anbern ©runbe auëgefChloffen, bann »irb ber Sater ober

Sormunb fid) beftreben, ben Sehrling bei einer anbern ehre»
»erten Familie p nerforgen, benn ebenfo »icfßig »ie bie

äuherliChe Süchtigfeit pm Sernf ift für ben jungen Stann
bie richtige ©harafterbtlbung, für »eldje ein muftergültige?
Familienleben bie befte ®e»ähr p bieten bermag. Son
biefer ßinfiebt burChbrungen, haben im Frühjahr 1894 eine

AnphI getneinnüfciger l'iänner unferer ©tabt ein Sehrling?»
patronat in'? Seben gerufen, »eldje? fidj pr Aufgabe macht,
bie berufliche unb moralifche ®rphung ber ihm empfohlenen
jungen Seute gemiffenhaft p übermachen, fie bei tüchtigen
Sieiftern unterpbringen unb »enn immer möglich ber tEßoljl»

that eine? gemütlichen unb georbneten Familienleben? teil»

haftig p machen. Sa? fßatronat hat in ben neun erften
Sftonaten feine? Sefiehen? fchon 13 Sehrlinge bei guten
fßieiftern berforgt unb fie pm Seil auch mit Seiträgen an
ba? Sehrgelb unterftüfct. ®? fittb bemfelben bi? jept acht

gemeinnüpige ©efeflfehaften unb ®e»erbeoereine beigetreten
unb Don SriDaten unb Korporationen 41,000 Fr* an Sei»

trägen gezeichnet »orben, ein Se»ei?, bah bie Sebentung
biefe? menfchenfreunblidjen Unternehmen? immer aßgemeiner
erEannt unb geroücbigt »irb.

Sem ©haraEter ber ©emeinnüfcigteit entfpredjenb, ben

ba? Snftitut tragen foil, ift ba? Koft» unb Serpftegung?gelb
ber Sehrlinge niebrig angefefct ; e? beträgt monatlich Fr- 4:5,
fann aber unter Uraftänben, »enn bie Sermögen?berhältniffe
be? Aufzunepmenben bie? rechtfertigen, auch erhöht ober er»

mäjjigt werben.
®? ift einleuchtenb, bah bie Anftalt fich au? ben Kofi»

gelbern ber Sehrlinge niCfjt felbft erhalten fann, bie? menigften?
jefct noch nicht, ba nur 11 junge Seute zur 3eit biefelbe be»

»ohnen. SießeiCht »irb fpäter, »enn einmal ba? fèau? boß

ift, ba? ©lift ohne frembe §ülfe fortfommen. Sorlaufig
aber ift e? für feine Setrieb?Eoften noch auf Segate, frei«
»ißige Seiträge unb ®efcpen£e aßer Art angeœtefen.

[Reiche ©rfahrung unb ber ©inblitf in bie Siifeftänbe be?

Sehrling?»efen? hatten in bem hod^finnigen ©tifter ben

menfchenfreunblichen ©ntfchluß reifen laffen, für eine Anzahl

biefer jungen Seute ein tjjetra p fchaffeu, »eiche? ihnen ben

©Chup unb bie liebeooße Fürforge unb Dbput be? elterlichen
©aufe? fo Diel »ie möglich erfepen unb batieben bie Freiheit
laffen foßte, bie Don ber ©tabt in fo reichem SJafse gewahrten
Au?bilburg?g legenpeiten nach Kräften au?zunupen. Ständern
Sater, ber Dießeicht ben ©ohn nur mit fchweren ©orgen in
bie DerfuChung?reiChe ©tabt gieljen läfct, »irb e? zur grojjen
Seruhigutig gereichen, Wenn er ihn unter bem gafttidjen Sacß
be? „Suifenftift?" geborgen »eifj. Alan »enbe fich an bie

„Sermaltung be? Suifenftifte?, 3ürich V", bie aße nähere

Anêfunft »ohl fofort unb gerne erteilen »irb.

$erftf)kbeneê.
©d)»ctj. SonbeëauêfteBung (Senf 1896. 3« feiner

©ißung Dom 1. ÜRärz hat ba? ©entraltomitee einen Sertrag
mit ber „Société Anonyme des Arts graphiques" in
©écheron für ben Srucf be? offiziellen Au?fteßung?blatte?
genehmigt. Sie ffiefeßfehaft Derpßidjtet fich barnach, bie

tppographifchen 3ßuftrationen fämtlicher ßlummern, nicht
jeboch ben lppographifcpen Sept unö ben UmfChlag grati? zu
brucEen. Ser Srucf gefchieht in ber Drfizin zu ©éperon
für bie Dor unb nach ber Au?fteßung erfcheinenben Summern
unb innerhalb ber Au?fteßung »ährenb ber Sauer berfelben.
Sa? ©entraltomitee hat fich ba? Siecht Dorbehalten, bie

ZinEoipptfcßen ©liché unb ©olzfchnitte bei anbern Firmen
Derfertigen zu laffen.

Sa? ©entralEomitee genehmigte ebenfaß? bie ihm Don

ber SubliZ'tät?fommiffion gemachten Sorfchlage betreffenb
bie Anfcpläge ber ®infriebigung ber Au?fteflung.

SBaunotijen au? bem Danton töern. 3ule? ©eßerrer»

Fritfcher im Sfchabrunnen zu Saufen »iß ein ©ebäube
errichten zur FabriEation Don Shoäbhorzünbhölzchen. §err
®. §a?ler, Sefiher ber SelegraphenwerEftätte nebft Sernicf»

lung?anftalt, am Sunbe?rain zu Sern, errichtet im Statten»

hofguartier an ber ©chroarßhorftrafje ein FabrtEgebäube, um
feine äBerfftütten, »eiche burch ben Sau be? Parlament?»

gebäube? beeinträchtigt »erben, baßin zu oerlegen.

föauwefen in 5Rapper?»hl. SanE ber Dielfeitigen, ganz
aufeerorbentlichen Semütjungen be? §rn. Aationalrat Sühler»
Jponegger Eann nun zum SBJerfe ber ®analifation be?

©tabtbacpe? gefchritteu werben. Sa?felbe fofl in z»ci
Sahren beenbet fein unb bie ©umme Don Ft- 50,000 Eoften,
welche zum größten Seile Don ben SEßaffer»erf?beft^ern zu
tilgen ift. Schabe, bofj nicht zugleich mit biefer Sanalifation
bie ©trafjenpflafterung Derbunben wirb, benn bei
einer foldjen müfete ja unftreitig wieber Eanalifiert fein unb
Eönnte unter Umftänben nun Diel Abwaffer in ben Sadj ge»

leitet »erben, roa? nachher »ieber ßJtehrfoften Derurfachen
Wirb!

3n Sarafp=S8ulpera hat ftch eine ®efeßfchaft mit einer
ÜDtißton FtanEen AEtien» unb einer Atißion FtanEen Dbli»
gationenEapital gebilbet, »eiche fümtliche ®oteI? in Sulpera
erworben hat, fo baff berfelben, mit Au?nahme einer Sißa,
nun ba? ganze fßlateau Don Sulpera angehört. SjSräfibent
ber ©efeßfdjaft ift Sanfier Sönburp (©amaben).

Sauwefen in Sanfattne. Ser ©emeinberat bon Saufanne
hat ben Antauf Don 3mmobilien an ber Atabeleineftrahe um
900,000 Fr- befchloffen zur ©rweiterung biefer ©trajje.

Jörndenbauten int Jît. Sern. Ser Serner ©rofse 9tat
hat 46,000 Fr- für bie ©rfteßung einer eifernen Srücfe über
bie ©ngftligeu z®if<hen Frutigen unb Abelboben, fowie
11,000 Fr- Aachfubbention für bie Serftär£ung?arbetten ber
^irchenfelbbrüCte in Sern betoißigt.

fBle^anifthe SEBer!|lätten SSebep. 3n SeDep bilbete fich
biefer Sage eine ©efeßfehaft zur Uebernahme ber nteCfjanifchen
2BerEftatten. Sa? AEtienEapital bon Fr. 400,000 ift größten»
teil? gezeichnet.
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normale Begabung und den erforderlichen Fleiß dazu befitzt,
die Gelegenheit zur Ausbildung seiner Anlagen zu einem

bestimmten Berufe zu bieten. Durch gesetzliche Bestimmungen,
Genossenschaftsstatuten, Lehrverträge u. s. w. wird verlangt,
daß der Lehrling seine Zeit und Kraft ausschließlich und
intensiv auf die Erlernung seines Handwerks und Berufs
verwende; er wird geschützt vor Ausbeutung jeder Art und
es muß ihm die Möglichkeit verschafft werden, sich neben
den Arbeitsstunden in der Werstatt noch anderweitig theo-
retisch und praktisch auszubilden, wozu die zahlreichen Fach-,
Handfertigkeils- und Fortbildungsschulen ja Gelegenheit genug
bieten; denn bei der heutigen Arbeitsteilung auf allen Ge-
bieten der Produktion kann ein mehrjähriger Aufenthalt in
ein und derselben Werkstatt, die vielleicht jahraus, jahrein
nur ein und denselben Gegenstand oder Teil eines Gegen-
standes herstellt, nicht genügend erachtet werden für die be-

rufliche Ausbildung des Lehrlings; er muß die ganze Branche
kennen lernen und sich auch sonstige Kenntnisse aller Art
aneignen können.

Von allen diesen Gesichtspunkten aus versteht man leicht,
daß die früher übliche, ausschließliche Versorgung des Lehr-
lings in der Werkstatt und Familie des Meisters nicht mehr
möglich ist. Anderseits wird es aber doch zu allen Zeiten
wahr bleiben, daß für das leibliche und geistige Wohl des

Lehrlings, für die Bewahrung desselben vor Abwegen das

beste, ja fast unentbehrliche Mittel der Anschluß an ein ge-
ordnetes, freundliches Familienleben ist. Wer daher seinen

Sohn über die Lehrzeit nicht unter dem eigenen Dache be-

halten kann, wird immer noch mit Vorliebe darauf sehen,

ihn in der Familie des Meisters selber unterzubringen, wenn
dieser die nötige Gewähr für die richtige Behandlung des

Lehrlings bietet; und ist dieser Weg aus dem einen oder

andern Grunde ausgeschlossen, dann wird der Vater oder

Vormund sich bestreben, den Lehrling bet einer andern ehren-
werten Familie zu versorgen, denn ebenso wichtig wie die

äußerliche Tüchtigkeit zum Beruf ist für den jungen Mann
die richtige Charakterbildung, für welche ein mustergültiges
Familienleben die beste Gewähr zu bieten vermag. Von
dieser Einsicht durchdrungen, haben im Frühjahr 1894 eine

Anzahl gemeinnütziger Männer unserer Stadt ein Lehrlings-
Patronat in's Leben gerufen, welches sich zur Aufgabe macht,
die berufliche und moralische Erziehung der ihm empfohlenen
jungen Leute gewissenhaft zu überwachen, sie bei tüchtigen
Meistern unterzubringen und wenn immer möglich der Wohl-
that eines gemütlichen und geordneten Familienlebens teil-
hastig zu machen. Das Patronat hat in den neun ersten

Monaten seines Bestehens schon 13 Lehrlinge bei guten
Meistern versorgt und sie zum Teil auch mit Beiträgen an
das Lehrgeld unterstützt. Es sind demselben bis jetzt acht

gemeinnützige Gesellschaften und Gewerbcvereine beigetreten
und von Privaten und Korporationen 41,000 Fr. an Bei-
trägen gezeichnet worden, ein Beweis, daß die Bedeutung
dieses menschenfreundlichen Unternehmens immer allgemeiner
erkannt und gewürdigt wird.

Dem Charakter der Gemeinnützigkeit entsprechend, den

das Institut tragen soll, ist das Kost- und Verpflegungsgeld
der Lehrlinge niedrig angesetzt; es beträgt monatlich Fr. 45,
kann aber unter Umständen, wenn die Vermögensverhältnisse
des Auszunehmenden dies rechtfertigen, auch erhöht oder er-
mäßigt werden.

Es ist einleuchtend, daß die Anstalt sich aus den Kost-
geldern der Lehrlinge nicht selbst erhalten kann, dies wenigstens
jetzt noch nicht, da nur 11 junge Leute zur Zeit dieselbe be-

wohnen. Vielleicht wird später, wenn einmal das HauS voll
ist, das Stift ohne fremde Hülfe fortkommen. Vorläufig
aber ist es für seine Betriebskosten noch auf Legate, frei-
willige Beiträge und Geschenke aller Art angewiesen.

Reiche Erfahrung und der Einblick in die Mißstände des

Lehrlingswesens hatten in dem hochstnnigen Stifter den

menschenfreundlichen Entschluß reifen lassen, für eine Anzahl

dieser jungen Leute ein Heim zu schaffen, welches ihnen den

Schutz und die liebevolle Fürsorge und Obhut des elterlichen
Hauses so viel wie möglich ersetzen und daneben die Freiheit
lassen sollte, die von der Stadt in so reichem Maße gewährten
Ausbildurgsg legenheiten nach Kräften auszunutzen. Manchem
Vater, der vielleicht den Sohn nur mit schweren Sorgen in
die versuchungsreiche Stadt ziehen läßt, wird es zur großen
Beruhigung gereichen, wenn er ihn unter dem gastlichen Dach
des „Luisenstists" geborgen weiß. Man wende sich an die

„Verwaltung des Luisenstiftes, Zürich V", die alle nähere
Auskunst wohl sofort und gerne erteilen wird.

Verschiedenes.

Schweiz. Landesausstellung Genf 1896. In seiner

Sitzung vom 1. März hat das Centralkomitee einen Vertrag
mit der „ssoists Tlrrronz-ins dss àts Zrapirr^uss" in
Sscheron für den Druck des offiziellen Ausstellungsblattes
genehmigt. Die Gesellschaft verpflichtet sich darnach, die

typographischen Illustrationen sämtlicher Nummern, nicht
jedoch den typographischen Text unv den Umschlag gratis zu
drucken. Der Druck geschieht in der Offizin zu Sscheron
für die vor und nach der Ausstellung erscheinenden Nummern
und innerhalb der Ausstellung während der Dauer derselben.

Das Centralkomitee hat sich das Recht, vorbehalten, die

zinkotypischen Clichs und Holzschnitte bet andern Firmen
verfertigen zu lassen.

Das Centralkomitee genehmigte ebenfalls die ihm von
der Publizitätskommisstou gemachten Vorschläge betreffend
die Anschläge der Einfriedigung der Ausstellung.

Baunotizen aus dem Kanton Bern. Jules Scherrer-
Fritscher im Tschabrunnen zu Laufen will ein Gebäude

errichten zur Fabrikation von Phosphorzündhölzchen. Herr
G. Hasler, Besitzer der Telegraphenwerkstätte nebst Vernick-

lungsanstalt, am Bundesrain zu Bern, errichtet im Matten-
hofquartier an der Schwarzthorstratze ein Fabrikgebäude, um
seine Werkstätten, welche durch den Bau des Parlaments-
gebäudes beeinträchtigt werden, dahin zu verlegen.

Bauwesen in Rapperswyl. Dank der vielseitigen, ganz
außerordentlichen Bemühungen des Hrn. Nationalem Bühler-
Honegger kann nun zum Werke der Kanalisation des
Stadtbaches geschritten werden. Dasselbe soll in zwei
Jahren beendet sein und die Summe von Fr. 50,000 kosten,

welche zum größten Teile von den Wasserwerksbesitzern zu
tilgen ist. Schade, daß nicht zugleich mit dieser Kanalisation
die Straßenpflä sterung verbunden wird, denn bei
einer solchen müßte ja unstreitig wieder kanalisiert sein und
könnte unter Umständen nun viel Abwasser in den Bach ge-
leitet werden, was nachher wieder Mehrkosten verursachen
wird!

In Tarasp-Vulpera hat sich eine Gesellschaft mit einer
Million Franken Aktien- und einer Million Franken Obli-
gationenkapital gebildet, welche sämtliche Horels in Vulpera
erworben hat, so daß derselben, mit Ausnahme einer Villa,
nun das ganze Plateau von Vulpera angehört. Präsident
der Gesellschaft ist Bankier Töndury (Samaden).

Bauwesen in Lausanne. Der Gemeinderat von Lausanne
hat den Ankauf von Immobilien an der Madeleinestraße um
900,000 Fr. beschlossen zur Erweiterung dieser Straße.

Brückenbauten im Kt. Bern. Der Berner Große Rat
hat 46,000 Fr. für die Erstellung einer eisernen Brücke über
die Engstligen zwischen Frutigen und Adelboden, sowie
11,000 Fr. Nachsubvention für die Verstärkungsarbeiten der
Kirchenfcldbrücke in Bern bewilligt.

Mechanische Werkstätten Vevey. In Vevey bildete sich

dieser Tage eine Gesellschaft zur Uebernahme der mechanischen
Werkstätten. Das Aktienkapital von Fr. 400,000 ist größten-
teils gezeichnet.
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